
Wann gelte ich als erwerbsgemindert?

Als voll erwerbsgemindert gilt man, wenn aufgrund von ge-
sundheitlichen Einschränkungen keine Tätigkeit von mehr 
als 3 Stunden täglich auf dem deutschen Arbeitsmarkt mehr 
ausgeübt werden kann.

Wann gelte ich grundsätzlich als berufsunfähig?

Berufsunfähigkeit im Sinne der Versicherungsbedingungen 
liegt vor, wenn die versicherte Person voraussichtlich min-
destens 6 Monate zu mindestens 50 % außerstande ist oder 
tatsächlich außerstande war, ihren zuletzt vor Eintritt der  
Berufsunfähigkeit ausgeübten Beruf auszuüben.

Dies ist nicht in jedem Fall mit einer reinen Arbeitsunfähig-
keit durch Krankschreibung gleichzusetzen. In vielen Fällen 
ist der Zustand nicht dauerhaft. Es kann zum Beispiel ein 
Zeckenbiss mit Borreliose-Erkrankung zu einem einjährigen 
Ausfall führen. Hier kann bereits ein Anspruch auf Leistung 
bestehen. 

Der Versicherer verzichtet auf die abstrakte Verweisbarkeit. 
Unabhängig von Ausbildung und Studium zählt immer die zu-
letzt ausgeübte Tätigkeit vor Eintritt der Berufsunfähigkeit.

Wer braucht eine Berufsunfähigkeitsvorsorge?

Jeder Beschäftigte, der auf sein monatliches Gehalt ange-
wiesen ist. Wenn aufgrund von gesundheitlichen Einschrän-
kungen der Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann und zu-
sätzlich noch finanzielle Sorgen entstehen, gefährdet das 
den gewohnten Lebensstandard.

Was zeichnet die BOS Berufsunfähigkeitsvorsorge aus?

BOS hat für alle Beschäftigten hervorragende Sonderkondi-
tionen verhandelt. Aufgrund der Unternehmensgröße kann 
BOS die Absicherung zu einem sehr günstigen Beitrag für 
alle Mitarbeitenden anbieten.

Warum sind die Konditionen bei der BOS Berufsunfähig-
keitsvorsorge so besonders?

Bei BOS entfallen zusätzliche Aufschläge für Personen-
kreise, deren Risiko höher ist. Jeder hat grundsätzlich die 
Möglichkeit, an der Versorgung zu gleichen Bedingungen teil-
zunehmen. Für den Beitrag ist lediglich das Eintrittsalter und 
die gewünschte Absicherungshöhe entscheidend. Außer- 
dem findet grundsätzlich keine Gesundheitsprüfung statt.

Können Menschen mit Vorerkrankungen an der Versor-
gung teilnehmen?

In den meisten Fällen spielen Vorerkrankungen keine Rolle. 
Es gibt vereinfachte Zugangskriterien, die speziell für BOS 
verhandelt wurden. Zum Eintritt in die Absicherung darf der 
Beschäftigte natürlich insbesondere nicht schon berufsunfähig 
oder erwerbsgemindert sein.

Warum sollte ich gerade jetzt eine Berufsunfähigkeits-
vorsorge abschließen?

Krankheit ist nicht planbar. Keiner weiß, wie sich der Ge-
sundheitszustand entwickeln wird. Zudem bemisst sich der 
Beitrag zur Berufsunfähigkeitsvorsorge am Eintrittsalter.  
D. h. je jünger der Beschäftigte ist, desto günstiger fällt der 
monatliche Beitrag aus. Dieser bleibt über die gesamte Lauf-
zeit bestehen.

Bleibt die Berufsunfähigkeitsvorsorge bestehen, wenn 
der Arbeitgeber gewechselt wird?

Der Versicherungsvertrag kann zu gleichen tariflichen Kon-
ditionen beim nächsten Arbeitgeber weitergeführt werden. 
Alternativ ist auch eine private Weiterführung möglich.  

Was passiert, wenn ich nicht berufsunfähig werde?

Jedes Jahr, in dem keine Berufsunfähigkeit eintritt, entstehen 
i. d. R. Risikogewinne und Überschüsse. Diese werden dem 
Vertrag gutgeschrieben und in einer Standmitteilung jährlich 
ausgewiesen. Das dann bei Vertragsende vorhandene De-
ckungskapital kann als eine einmalige Kapitalleistung aus-
geschüttet werden. Auf diese Weise erhält der Mitarbeitende 
sozusagen einen Teil seiner Beiträge zurück.

Können Beitragszahlungen verändert oder ausgesetzt 
werden?

Sie selbst bestimmen die Absicherungssumme und damit 
den Beitrag. Sie können die Versorgung flexibel an Ihre  
Lebenssituation anpassen. Reduzieren oder erhöhen Sie 
den Beitrag, passt sich der Versicherungsschutz entspre-
chend an. Bitte vereinbaren Sie hierzu einen individuellen 
Termin mit unserem Berater, um konkret die einhergehenden 
Vor- und Nachteile zu besprechen.

Wird die BU-Leistung auf gesetzliche Ansprüche (z. B. 
Krankengeld, Erwerbsminderungsrente) angerechnet?

Es erfolgt grundsätzlich keine Anrechnung. Die Leistungen 
der Berufsunfähigkeitsvorsorge werden in diesen Fällen zu-
sätzlich ausbezahlt.
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Fragen und Antworten zur 
Berufsunfähigkeitsvorsorge


